
 

§ 6 Schiedsrichter 
 

  Die Ernennung zum Schiedsrichter des DPV erfolgt nach entsprechenden Rechtsgrundlagen und 
  dieser erhält somit die Befugnis zur Ausübung von Maßnahmen, gemäß den Pétanque-Regeln 
  sowie den tangierenden Vorschriften, innerhalb des nationalen Bereiches. 
 

  Anläßlich der Landesmeisterschaften muß mindestens ein Schiedsrichter anwesend sein, der die 
  betreffenden Maßnahmen ausübt. 
 

  Dies trifft auch für andere Veranstaltungen des SBV zu, wenn dies geboten erscheint. 
 

  Sind mehrere Schiedsrichter anwesend, so muß einer zum Oberschiedsrichter ernannt werden. 
 

  Bei den Veranstaltungen der Mitgliedsvereine sollte nach Möglichkeit die Anwesenheit von 
  mindestens einem Schiedsrichter erreicht werden. 
 

  Ist dies nicht zu realisieren, so muß der Veranstalter eine oder mehrere Personen zur Ausübung 
  der Schiedsrichterbefugnis (unter Beachtung von Abs. 3) benennen. 

 
§ 7 Turnierreglement 
 

  Das Turnierreglement des SBV, einschließlich der dazugehörenden Grundlagen und Erläuterungen 
  sowie der Spielpläne, ist in der jeweils geltenden Fassung ein Bestandteil dieser Sportordnung. 

 
§ 8 Spielsysteme 
 

  Für die Veranstaltungen können verschiedene Spielsysteme angewandt werden, die im Turnier- 
  reglement aufgeführt und beschrieben sind. 
 

  Bei allen Spielsystemen ist bei der Auslosung zur 1. Spielrunde darauf zu achten, daß vereins- 
  gleiche Teilnehmer / Mannschaften nach Möglichkeit in verschiedene Gruppen oder ähnliches 
  eingeteilt werden. 
 

  Weitere Spielrunden erfolgen ohne Rücksicht auf die Vereinszugehörigkeit. 

 
§ 9 Landesmeisterschaft der Jugend 
 

  Die Landesmeisterschaft der Jugend kann in drei Altersgruppeneinteilungen (hierbei ist der 
  Geburtsjahrgang maßgebend) durchgeführt werden : 
 

   -  bis  11 Jahre (Minimes), 
   - 12 bis  14 Jahre (Cadets), 
   - 15 bis  17 Jahre (Juniors). 
 

  Der Spielmodus erfolgt nach näherer Regelung durch den Jugendwart, im Einvernehmen mit dem 
  Vorstand. 

 
§ 10 Organisationskomitee 
 

  Der Veranstalter / Ausrichter hat ein Organisationskomitee („Turnierleitung“) zu bilden. 
 

  Es umfaßt mindestens drei und höchstens fünf Personen zur Ausübung folgender Funktionen : 
 

   - Turnierleiter (Vorsitzender), 
   - stellvertretender Turnierleiter, 
   - Schriftführer, 
   - restliche Personen können zur Erfüllung besonderer Aufgaben benannt werden. 
 

  Das Organisationskomitee ist für die Durchführung der Veranstaltung verantwortlich und somit 
  Ansprechpartner. 
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